
 
 

Vermietungsregelung/Belegungsinformation 
für das Vereinsheim der Ortsgruppe Wendlingen 
 

Der Gastraum des Albvereinsheims der Ortsgruppe Wendlingen kann nur an 

 Mitglieder der Ortsgruppe 

 Vereine aus Wendlingen 

 Jahrgänge, Schulklassen, Kindergartengruppen aus Wendlingen 

 andere Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins 
vermietet werden. 
 

Die Miete für die Überlassung der Räume beträgt für 

 Mitglieder der Ortsgruppe      100 € 

 Vereine, Jahrgänge, Schulklassen, Kindergartengruppen      50 € 

 Andere Ortsgruppen SAV          50 € 
 

Vereinseigene Veranstaltungen und Gruppen haben bei der Belegung Vorrang. 
Belegungstermine für das Wanderheim können bis spätestens 28. Februar für das laufende 
Jahr vorgemerkt werden. 
 

Die genauen Belegungszeiten sind bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung mit 
dem Bewirtschafter zu vereinbaren. Bei einer Absage der Veranstaltung ab 7 Tage vor der 
Veranstaltung seitens des Veranstalters wird eine Stornogebühr von 50 € erhoben. 
 

Grundsätzlich wird das Vereinsheim nur an Wochentagen bzw. an keinen von der 
Ortsgruppe bewirtschafteten Wochenenden vermietet. Während der üblichen 
Öffnungszeiten (von April bis November; samstags von 14.30 – 22 Uhr, sonntags von 10 – 20 
Uhr) sind keine geschlossenen Veranstaltungen möglich. Das Vereinsheim bleibt hier den 
Mitgliedern, Wanderern, Ausflüglern und allen anderen Gästen vorbehalten. 
 

Die Bewirtschaftung erfolgt immer von einem Bewirtschaftungsteam der Ortsgruppe. 
 

Die Getränke müssen von den Nutzern vorrangig aus dem Angebot des Vereinsheims 
bezogen werden. Aperitif/Sekt/Wein/Spirituosen kann vom Nutzer nach Absprache mit dem 
Bewirtschafter selbst mitgebracht werden.  
Es wird hierbei ein „Korkengeld“ von 7 € pro angefangene Flasche erhoben. 
 

Für warme Speisen sorgt der Nutzer selbst. Kalte Speisen (Vesper) können nach Absprache 
mit dem Bewirtschafter aus dem Angebot des Vereinsheims bezogen werden. 
 

Für die Nutzung der vereinseigenen Tischwäsche werden pauschal 25 € erhoben. 
 

Die Nutzung des vereinseigenen Holzkohlegrill bzw. Gasgrill kann erlaubt werden.  
Für Holzkohle bzw. Gasflasche sorgt der Nutzer selbst. Die sachgemäße Reinigung liegt in der 
Verantwortung des Nutzers. Es wird eine Kaution von 25 € erhoben. 
 

Für die Dekoration der Veranstaltung ist der Nutzer selbst verantwortlich und muss auch von 
diesem entsorgt werden.  
 



Eine Beamer-/Leinwandnutzung ist möglich. 
 

Die Veranstaltung endet auf 1.00 Uhr. Können aber in Absprache mit den Bewirtschaftern 
individuell gestaltet werden. 
 

Das Vereinsheim muss am Folgetag der Vermietung bis spätestens 12 Uhr besenrein 
verlassen werden.  
 

Die Begleichung der Abrechnung erfolgt am Folgetag der Veranstaltung durch Barzahlung 
oder nach Absprache durch Überweisung bis spätestens 3 Tage nach der Veranstaltung. 
(DE69 6115 0020 0048 9173 51; ESSLDE66XXX Sparkasse Esslingen-Nürtingen) 
 

Private Veranstaltungen von Vereinsmitgliedern sind vorher vom Vorstand zu genehmigen, 
dasselbe gilt für Veranstaltungen anderer Vereine und Gruppen im Vereinsheim.  
Alle größeren Veranstaltungen auf dem Vereinsgrundstück (wie z. B. Klassen-, 
Jahrgangstreffen, usw.) sind dem Vorstand rechtzeitig bekannt zu geben. 
 

Abweichende Einzelfallentscheidungen werden stets vom Vorstand getroffen. 
 

Für jede Veranstaltung ist ein schriftlicher Nutzungsvertrag zu schließen.  
 

Ansprechpartner für die Belegungsvereinbarungen: 
Sabine du Bois, 07024/469699, sabine_dubois@gmx.de 
 

Schwäbischer Albverein, OG Wendlingen 
 
 


